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Marokko  (Königreich Marokko) 
 
 
A) Urkundliche Nachweise zur Geburt, Abstammung und Familienstand 
 

1) Aktuelle Geburtsurkunde (Copie Integrále de l`Acte de Naissance) im Original. 

Durch den Randvermerk in der Geburtsurkunde, über Eheschließungen und deren 
Auflösung, bzw. dass im Geburtsregister keine weiteren Eintragungen enthalten sind, 
entfällt eine besondere Ledigkeits- oder Familienstandsbescheinigung 

 
 oder 
 

2) Geburtsurkunde (Extrait d’acte de naissance) im Original. 
 

und 
 
Aktuelle Ledigkeits- oder Familienstandsbescheinigung (Certificat de celibat) im 
Original,  
a. ausgestellt durch die zuständige Heimatbehörde (Conseil Municipal-Officier 

d’Etat-Civil), bei Aufenthalt in Marokko 
 
oder 

 
b. ausgestellt durch das zuständige Generalkonsulat am Wohnsitz. 

 
3) Eidesstattliche Versicherung des Familienoberhauptes zum Familienstand des An-

tragsstellers, abgegeben 
 

a) vor einem marokkanischen Notar 
 

    oder 
 

b) vor der zuständigen deutschen Auslandsvertretung. 
 

4) Die Eheschließung einer marokkanischen Muslimin mit einem Nichtmoslem ist 
untersagt. 

Auf die Allgemeinen Hinweise (Ziffer 19) wird Bezug genommen. 
 

5) Eine Belehrung des Standesamts über die Bedeutung der Brautgabe nach marokka-
nischem Recht ist erforderlich und aktenkundig zu machen. 

 
6) Eigene eidesstattliche Versicherung zum Familienstand und zur Anzahl der 

Vorehen, abgegeben vor dem deutschen Standesbeamten. 
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B) Urkundliche Nachweise zu jeder in der Heimat und im Ausland geschlossenen 
Vorehe und deren Auflösung 

 
1) Heiratsurkunde (Eheschließungsvertrag) im Original. 

 
2) a) Bei Eheauflösung durch Verstoßung oder einvernehmliche Privatscheidung: 

Scheidungsurkunde der Beurkundungsabteilung des zuständigen Amtsgerichts im 
Original. 

 
b) Bei Eheauflösung durch gerichtliche Scheidung: 

Scheidungsurteil  im Original mit Eintrag im Geburts- oder Heiratsregister. 
 

3) Ggf. Sterbeurkunde im Original. 
 
 
C)  Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile in der Heimat 
 

Ausländische Scheidungsurteile bedürfen zu ihrer Wirksamkeit für den marokkanischen 
Rechtsbereich der förmlichen Anerkennung durch das zuständige marokkanische Ge-
richt.  
 
Als Vorfrage ist zunächst zu klären, ob überhaupt eine wirksame Eheschließung nach 
marokkanischem Recht vorliegt. 

 
 
D) Legalisation / Apostille / inhaltliche Überprüfung  
 

Die Originale der Urkunden sind mit der Legalisation der zuständigen deutschen Aus-
landsvertretung in Marokko zu versehen. 

 
Hinweis: 
Die marokkanische Ledigkeits-/Familienstandbescheinigung sowie Urkunden marokkani-
scher Notare werden derzeit durch die deutsche Botschaft nicht mehr legalisiert. 

 
 
 
E) Übersetzung 
 

Sämtliche Urkunden sind mit einer vollständigen Übersetzung in die deutsche Sprache 
vorzulegen.  
Die Übersetzung ist von einem in der Bundesrepublik Deutschland öffentlich bestellten 
und allgemein beeidigten Übersetzer zu fertigen. 


